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„Verbot von Zwei-Jahres-Verträgen verletzt die Interessen der Kunden“ 
Gesetz würde günstige Handyverträge verteuern und den Glasfaserausbau  
behindern 

 

Köln, 16. August 2019. „Einige Ideen von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gehen 
durchaus in die richtige Richtung. Die Vertragslaufzeit in der Telekommunikation auf höchs-
tens ein Jahr zu begrenzen, halten wir jedoch gerade für die Kunden für absolut kontrapro-
duktiv“, bezieht VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner Stellung. Im Mobilfunk-Bereich nut-
zen viele Kundinnen und Kunden zum Beispiel die Möglichkeit, ein meist deutlich subventio-
niertes Endgerät zu erhalten, das dann über eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren refinan-
ziert werden kann. Neueste Technologie ist ein Treiber der Wirtschaft und sogar der Aus-
tauschservice, um jedes Jahr das neueste Smartphone zu erhalten, wird über solche Verträ-
ge gerne genutzt.   
 
„Aus ökonomischer Sicht ist eine Laufzeitverkürzung für die Kunden doppelt teuer, da nicht 
nur die Handysubventionen nicht mehr klappen, sondern auch der Verwaltungsaufwand, der 
zum Vertragsbeginn entsteht, auf die kürzere Laufzeit verteilt werden müsste“, so Grützner.  
 
Die Verbraucher entscheiden sich daher ganz überwiegend für die deutlich vorteilhafteren 
Zwei-Jahres-Verträge, obwohl schon seit 2012 alle TK-Unternehmen mindestens eine Ver-
tragsoption mit einer einjährigen Laufzeit anbieten. Kunden, für die zum Beispiel ein subven-
tioniertes Endgerät nicht im Vordergrund steht und die keine lange Laufzeit wünschen, nut-
zen die üblichen Prepaid-Angebote ohne jede Laufzeit. „Die Verbraucher sind also völlig frei 
in ihrer Entscheidung. Es braucht kein Gesetz gegen die vom Kunden am meisten gewählte 
Vertragslaufzeit“, unterstreicht der VATM-Geschäftsführer.   
 
Auch für den Glasfaserausbau wären aus Sicht des VATM die Folgen außerordentlich nega-
tiv, denn auch hier entstehen mit dem Anschluss eines Hauses an ein neues Glasfasernetz 
ganz erhebliche Kosten. Grützner: „Vertragslaufzeiten von zwei Jahren sind auch hier als ein 
Minimum von Planungssicherheit für die Anbieter wichtig und von den Kunden akzeptiert. Ein 
staatliches Eingreifen ist also nicht nur unnötig, sondern ginge zu Lasten der in aller Regel 
sehr zufriedenen Kunden und der Digitalisierung unseres Landes.“  
 
Die Vertragslaufzeit sei auch nicht der eigentliche vom Gesetzentwurf adressierte Problem-
bereich, so Grützner. Der VATM-Geschäftsführer weiter: „Sicherheit und Transparenz beim 
Vertragsabschluss und kürzere Kündigungsfristen nach der Erstlaufzeit können diskutiert 
werden. Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Aber auch hier gilt gerade für den Tele-
kommunikationsbereich bereits eine ganz besondere Transparenzverpflichtung. Diese sorgt 
in unserer Branche schon seit Juni 2017 dafür, Verbrauchern die Auswahl ihrer Produkte auf 
dem Telekommunikationsmarkt zu erleichtern.“ Durch das vorgeschriebene Produktinforma-
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tionsblatt erhalten Endkunden vor Vertragsschluss die Möglichkeit, sich auf einen Blick über 
die wesentlichen Vertragsinhalte zu informieren. Zudem sind zusätzliche, für die Branche 
sehr aufwendige Transparenzmaßnahmen bei der monatlichen Rechnung bereits heute 
Standard. Sie beinhaltet u. a. die kundenindividuell ausgerechnete Kündigungsfrist und den 
explizit im Rechnungsdokument ausgewiesenen letzten Kalendertag, an dem die Kündigung 
eingehen muss, wenn eine Vertragsverlängerung nicht mehr gewünscht wird.  
 
„Das generelle Verbot von Zwei-Jahres-Verträgen bedeutet daher aus unserer Sicht einen 
falsch verstandenen Kundenschutz, vor dem die Kunden dringend geschützt werden müs-
sen“, unterstreicht VATM-Geschäftsführer Grützner. 
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 Dem VATM gehören die größten deutschen Telekommunikationsunternehmen an, insgesamt rund 120 auch 

regional anbietende Netzbetreiber, Diensteanbieter aber auch Zulieferunternehmen. Die VATM-

Mitgliedsunternehmen versorgen 80 Prozent aller Festnetzkunden und nahezu alle Mobilfunkkunden außerhalb 

der Telekom. Seit der Marktöffnung im Jahr 1998 haben die Wettbewerber im Festnetz- und Mobilfunkbereich 

Investitionen in Höhe von rund 78 Mrd. € vorgenommen. Sie investieren auch am stärksten in den zukunftssiche-

ren Glasfaserausbau direkt bis in die Häuser. 90 Prozent der angeschlossenen Kunden nutzen die gigabitfähigen 

Netze der Wettbewerber. 

 

http://www.vatm.de/
mailto:presse@vatm.de

